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— . .V?m 02.04.2026 zu 4842/J (XXVI1II. GP)
= Bundesministerium bmj.gviat

Justiz

Dr." Anna Sporrer
Bundesministerin

Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2026-0.102.154 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)4842/J-NR/2026

Wien, am 02. April 2026
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Sigrid Maurer, BA, Kolleginnen und Kollegen haben am
2. Februar 2026 unter der Nr. 4842/J-NR/2026 an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend ,,Neues Zulagensystem fiir freigestellte Personalvertreter:innen im Zuge

der Dienstrechts-Novelle 2025 gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: *

Zur Frage 1:

e  Welche Zulagen, Pauschalen, Bonuszahlungen und sonstigen Vergiinstigungen
(Dienstwagen etc.) erhalten freigestellte Personalvertreter:innen in lhrem Ressort (inkl.
nachgeordneter Behérden und Amter, Gerichtsbarkeit und Strafvollzug)?

a. Auf welcher Basis werden die Zahlungen und Vorteile gewdhrt (Gesetz, Erlass,

Behérdenpraxis)?

Ganz oder teilweise freigestellten Personalvertreter:innen gebihrt seit Inkrafttreten der
Dienstrechts-Novelle 2025 die Ersatzzulage nach § 169 GehG.

1 Vorauszuschicken ist, dass sich die tatsachliche Gebuhrlichkeit der Ersatzzulage noch durch allfallige
Neuermittlungen des maRgeblichen Besoldungsdienstalters dndern kann, die nicht in allen Féllen bereits
abgeschlossen sind.
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Dem jeweiligen Vorsitzenden des Zentralausschusses beim Bundesministerium fir Justiz fir
die Beamtinnen und Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes und die
Vertragsbediensteten der Planstellenbereiche Justizbehérden in den Landern und
Zentralleitung (ZA B/VB) wird dariber hinaus ein Dienstwagen (ohne Chauffeur) zur
Benutzung im Rahmen seiner Personalvertretungstatigkeit zur Verfligung gestellt, nachdem
sich dies bei einer Wirtschaftlichkeitsanalyse als die kostenglinstigste Vorgangsweise zur

Umsetzung des Anspruchs nach § 29 Abs 2 PVG abgezeichnet hat.

Zur Frage 2:
e  Wie viele freigestellte Personalvertreter:innen gibt es in Ihrem Ressort aktuell?

a. Wie viele davon sind teilweise, wie viele zur Gdnze freigestellt?

Im gesamten Justizressort sind derzeit 23 Personalvertreter:innen — davon 15 nur teilweise

— freigestellt. Davon ist eine Person bei der JBA (Justizbetreuungsagentur) angestellt.

Zu den Fragen 3 bis 5:

e 3. Welche Zulagen bzw. zusdtzlichen Zahlungen standen freigestellten oder teilweise
freigestellten Personalvertreter:innen in Ihrem Ressort vor Inkrafttreten der
Dienstrechts-Novelle 2025 im Jahr 2025 zu?

a. Auf welcher Basis wurden die Zulagen berechnet und ausbezahlt (Erlass,
Behordenpraxis etc.)?

e 4. Wie hoch waren im Durchschnitt die Zulagen bzw. zusditzlichen Zahlungen fiir
(teilweise) freigestellte Personalvertreter:innen in lhrem Ressort im Jahr 2025 (vor
Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025)? Bitte um Aufschliisselung nach voll und
teilweise freigestellten Personalvertreter:innen und Berufsgruppen.

e 5. Wie hoch war die Gesamtsumme der ausbezahlten Zulagen bzw. zusdtzlichen
Zahlungen fiir freigestellte Personalvertreter: innen in Ilhrem Ressort in den Jahren
2023 bis 2025 (vor Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025)?

a. Bitte zudem um Angabe der Gesamtsummen nach voll und teilweise

freigestellten Personalvertreter:innen, Berufsgruppen und Jahren.

Freigestellten  Personalvertreter:innen  gebihrten bisher Zulagen, Pauschalen,
Bonuszahlungen und sonstigen Verglinstigungen, welche sie bezogen hatten, waren sie
nicht dienstfrei gestellt worden. Um diesem ,Ausfallsprinzip“ (§ 117 ArbVG 1973 in
Verbindung mit der Entscheidung des VWGH vom 16. Marz 1981 zu 12/0315/80) gerecht zu
werden, wurden die fallweise angefallenen Nebengebiihren —welche durch die Freistellung

entgangen waren — pauschal angewiesen (siehe auch Rundschreiben des
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Bundeskanzleramtes vom 24. April 1973, GZ 46.397-3a/73 und vom 15. Juli 1975, GZ
920250/26-11/1/75).

Spezielle Zulagen im Zusammenhang mit der Tatigkeit in der Personalvertretung gebihrten
bis zum Inkrafttreten der Dienstrechtsnovelle 2025 hingegen nicht, sondern es erfolgte
stattdessen eine Verbesserung der Einstufung der freigestellten Personalvertreter:innen
anhand der Laufbahnbilder der Richtlinie flir Vergleichsbedienstete des Bundeskanzleramts
vom 22. Dezember 2003, GZ 923.002/1-111/3/C. Insoweit wird auf die Beantwortung der
Fragen 7 bis 9, 12 und 14 verwiesen. Nicht erfasst waren von der Richtlinie fir
Vergleichsbedienstete die freigestellten Personalvertreter:innen im Bereich der

Staatsanwalt:innen.

Zur Frage 6:
e Wie viele Personen in lhrem Ressort erhalten auf Grund der Dienstrechts-Novelle 2025

voraussichtlich heuer eine sogenannte Ersatzzulage?

Im gesamten Justizressort erhalten auf Basis der gegenwartig bestehenden Freistellungen
voraussichtlich 22 Personen auf Grund der Dienstrechts-Novelle 2025 eine Ersatzzulage.

Zu den Fragen 7 bis 9, 12 und 14:

e 7. Wie hoch sind die voraussichtlichen Zulagen bzw. zusétzlichen Zahlungen fiir ganz
oder teilweise freigestellte Personalvertreter:innen im Jahr 2026 in lhrem Ressort
(nach Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025)?

e 8. Wie hoch ist die voraussichtliche Gesamtsumme der auf Grund der Dienstrechts-
Novelle 2025 heuer ausbezahlten bzw. auszubezahlenden Ersatzzulagen bzw.
zusétzlichen Zahlungen in Ilhrem Ressort?

a. Bitte zudem um Angabe der Gesamtsummen nach voll und teilweise
freigestellten Personalvertreter:innen, Berufsgruppen und Jahren.

e 9. Wie hoch sind die voraussichtlichen durchschnittlichen Zulagen bzw. zusdtzlichen
Zahlungen der freigestellten Personalvertreter:innen im Jahr 2026 nach Inkrafttreten
der Dienstrechts-Novelle 20257 Bitte um Aufschliisselung nach voll und teilweise
freigestellten Personalvertreter:innen, Berufsgruppen und Jahren.

a. Wie grof8 ist die Differenz zu den durchschnittlichen Zulagen bzw. zusdtzlichen
Zahlungen vor Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 20257

e 12. Wie hoch ist die voraussichtliche Gesamtsumme der nachzuzahlenden Zulagen fiir
die (teilweise) freigestellten Personalvertreter:innen in Ihrem Ressort in den Jahren
2023 bis 2025 vor Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025 (bitte um
Aufschliisselung nach Jahren)?
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e 14. Wie hoch ist die voraussichtliche budgetdre Mehrbelastung durch die Einfiihrung
der ,Ersatzzulage” fiir freigestellte Personalvertreter:innen durch die Dienstrechts-
Novelle 2025 fiir Ihr Ressort?

Nachstehende Betrage werden voraussichtlich jahresbezogen zusatzlich (Ersatzzulagen,
vermindert um die nach § 169 Abs 3 und 4 GehG entfallenden pauschalierten

Nebengebilihren und Zulagen) auszubezahlen sein:

Im Bereich des Zentralausschusses fiir die Staatsanwaélt:innen entfallen durch die

Neuregelungen pauschalierte Nebengebiihren im Gesamtbetrag von voraussichtlich
1.748,90 Euro flr die Jahre 2023 bis 2026, denen Ersatzzulagen im Gesamtbetrag von
voraussichtlich 133.185,32 Euro gegeniiberstehen. Die saldierten Betrdge (Ersatzzulagen
vermindert um im Gegenzug entfallende Zulagen und Nebengebihren) sind der

nachstehenden Tabelle zu entnehmen (Betradge in Euro).

Zentralausschuss 2023 2024 2025 2026 GESAMT
StA?

teilweise freigestellt | 34.002,86 39.196,86 28.829,27 29.407,43 131.436,42

Durchschnitt/Kopf 8.500,72 3.919,69 4.804,88 4.901,24

Im Bereich des Zentralausschusses fir die Beamtinnen und Beamten des Allgemeinen

Verwaltungsdienstes und der Vertragsbediensteten entfallen durch die Neuregelungen

Mehrleistungszulagen und die Differenz der Funktionszulagen von A2/6 zu A2/7 im
Gesamtbetrag von voraussichtlich 113.920,72 Euro fiir die Jahre 2023 bis 2026, denen
Ersatzzulagen im Gesamtbetrag von voraussichtlich 650.685,92 Euro gegenliberstehen. Die
saldierten Betrdge (Ersatzzulagen vermindert um im Gegenzug entfallende Zulagen und

Nebengebiihren) sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen (Betrdge in Euro).

2 Samtliche Mitglieder dieses Zentralausschusses sind nur teilweise freigestellt.
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Zentralausschuss 2023 2024 2025 2026 GESAMT
B/VB
zur Ganze freigestellt 106.283,34 | 108.036,93 | 214.320,27
Durchschnitt/Kopf 35.427,78 36.012,31
teilweise freigestellt 117.151,33 | 123.795,48 40.338,29 41.159,82 | 322.444,92
Durchschnitt/Kopf 19.525,22 20.632,58 13.446,10 13.719,94
GESAMT 536.765,72

Im Bereich des Zentralausschusses fiir der Exekutivbediensteten an Justizanstalten und

Forensisch-therapeutischen Zentren entfallen durch die Neuregelungen fir die zu Ganze

freigestellten Personalvertreter:innen pauschalierte Nebengebihren und Funktionszulagen
im Gesamtbetrag von voraussichtlich 445.921,49 Euro fir die Jahre 2023 bis 2026, denen
Ersatzzulagen im Gesamtbetrag von voraussichtlich 912.284,10 Euro gegenlberstehen. Die
saldierten Betrdge (Ersatzzulagen vermindert um im Gegenzug entfallende Zulagen und

Nebengebiihren) sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen (Betrage in Euro).

Ze"tra':::SChuss 2023 2024 2025 2026 GESAMT
zur Génze freigestellt | 60.556,23 | 67.127,19 | 37.685,04 | 70.782,71 | 236.151,17
Durchschnitt/Kopf 11.298,96 | 2237573 | 18.842,52 | 23.594,24
teilweise freigestellt 49.780,58 55.783,17 84.650,27 39.997,46 | 230.211,48
Durchschnitt/Kopf 14.083,55 15.731,53 16.599,85 9.999,37
GESAMT 466.362,65

Im Bereich des Zentralausschusses fur die nicht dem Exekutivdienst zugeordneten

Bediensteten des Planstellenbereichs Justizanstalten und die Beamten der Bewahrungshilfe

entfallen durch die Neuregelungen pauschalierte Nebengebiihren und Funktionszulagen im
Gesamtbetrag von voraussichtlich 102.078,98 Euro fiir die Jahre 2023 bis 2026, denen
Ersatzzulagen im Gesamtbetrag von voraussichtlich 390.436,32 Euro gegeniiberstehen. Die
saldierten Betrdge (Ersatzzulagen vermindert um im Gegenzug entfallende Zulagen und

Nebengebiihren) sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen (Betrdge in Euro).
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Zentralausschuss

. 2023 2024 2025 2026 GESAMT
NiExe

zur Ganze freigestellt 49.773,32 53.626,48 51.603,05 58.693,44 | 213.696,29

Durchschnitt/Kopf 24.886,66 17.875,49 25.801,53 29.346,72
teilweise freigestellt 22.029,56 15.730,38 17.491,01 19.410,10 74.661,05
Durchschnitt/Kopf 11.014,78 7.865,19 17.491,01 19.410,10
GESAMT 288.357,34

Zur Frage 10:
e Wie hoch ist die h6chste einzelne nach Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025

auszuzahlende monatliche ,Ersatzzulage" in lhrem Ressort?

Die hochste einzelne monatliche Ersatzzulage belduft sich auf Basis einer ganzlichen
Freistellung in der Zulagengruppe D bei einem Besoldungsdienstalter von mehr als 35
Jahren auf 105% des besoldungsrechtlichen Referenzbetrags, also auf 3.580,32 Euro bis
30. Juni 2026 und auf 3.698,47 Euro monatlich ab Juli 2026.

Zur Frage 11:

e  Wie viele Personen in lhrem Ressort erhalten (voraussichtlich) riickwirkend
Nachzahlungen wegen der Ersatzzulage fiir die Jahre 2023 bis 2025 (auf Grund der
Dienstrechts-Novelle 2025)?

Auf Grund der Dienstrechts-Novelle 2025 erhalten voraussichtlich 32 Personen

Nachzahlungen aus dem Titel der Ersatzzulage fiir die Jahre 2023 bis 2025.
Zur Frage 13:
e Wie hoch ist voraussichtlich die betragsmdfSig gréfSte Nachzahlung an Ersatzzulagen

an eine/n einzelne/n Personalvertreter:in in lhrem Ressort?

Die hochste Nachzahlung an Ersatzzulagen fiir die Jahre 2023 bis 2025 an eine:n einzelne:n

Personalvertreter:in belduft sich voraussichtlich auf 108.892,78 Euro.

Dr." Anna Sporrer

6von 6

www.parlament.gv.at



BMJ
SIGNATUR

DaturfiiAgt B XX

V302638 HHNTEAPFIYIBHNY

Hinweis

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein
Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.

Prifinformation

der elektronischen Signatur finden Sie unter:
www.signaturpruefung.gv.at

Www.justiz.gv.at/amtssignatur

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw.

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:

Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 04- 02T12: 49: 30+02: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at

7von7



		2026-04-02T12:42:49+0200
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-04-02T12:49:30+0200
	Parlamentsdirektion




